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Ze 4 
Anhörung zur Neufassung des Thüringer Gesetzes zu dem Staatsvertrag 

über den Mitteldeutschen Rundfunk  (MDR)  -  MDR-Staatsvertrag 

Hier: Verlangen des Ausschusses für Europa, Kultur und Medien gemäß 

§ 112 Abs. 4 GO 

Sehr geehrter Herr Forelle, 

mit Schreiben vom 5. Februar 2021 haben Sie mir die Anhörungsbitte des Aus-

schusses für Europa, Kultur und Medien des Thüringer Landtags zum Entwurf des 

oben genannten Gesetzgebungsvorhabens der Thüringer Landesregierung über-

sandt. Der Ausschuss bittet hierzu um meine Stellungnahme. 

Für die Möglichkeit, mich zu dem Gesetzesvorhaben zu äußern, bedanke ich 

mich. 

Ich teile Ihnen mit, dass ich mich mit den Datenschutzaufsichtsbehörden aus 

Sachsen und Sachsen-Anhalt zum Gesetzesentwurf ins Benehmen gesetzt habe. 

Bedenken wurden von deren Seite nicht erhoben. 
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r. Hasse

- 2 - 

Die im Gesetzesentwurf enthaltenen Bestimmungen zum Datenschutz (§§ 36 - 40 

E-Staatsvertrages über den Mitteldeutschen Rundfunk) sind von der Öffnungs-

klausel des Art. 85 Abs. 2 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Verbin-

dung mit Erwägungsgrund 153 zur DS-GVO gedeckt. 

Im Übrigen ergeben sich aus datenschutzrechtlicher Sicht keine Änderungen zum 

bestehenden Staatsvertrages in der Fassung vom 15. Mai 2018. 

Daher werden auch von meiner Seite keine Einwände gegen das Gesetzesvorha-

ben vorgebracht. 

Die in der Anlage 2 vom Ausschuss beschlossenen Fragen der Fraktion der CDU 

beinhalten allesamt keine datenschutzrechtlichen Aspekte. 

Mit fre ndlichen Grüßen 

Das Dokument wurde zum Zweck der Veröffentlichung in der BTD bearbeitet.




